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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Bekanntmachungsanordnung
Die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
Drebkau am 26.04.2016 mit Beschluss Nr. 16/2016 be-
schlossene Satzung über die Erhebung der Grund- und 
Gewerbesteuer der Stadt Drebkau (Hebesatzsatzung) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Drebkau, 28.04.2016

Dietmar Horke
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung  
der Grund- und Gewerbesteuer 

der Stadt Drebkau (Hebesatzsatzung)
Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. 
I S. 286) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
§ 25 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zu-
letzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 
S 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
02.11.2015 (BGBl. I S. 1834), hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Drebkau in ihrer Sitzung am 26.04.2016 
die folgende Hebesatzsatzung beschlossen:

§ 1 
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1.  Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe 315 v. H.
 Grundsteuer A
b)  für die Grundstücker 400 v. H.
 Grundsteuer B
2. Grundsteuer 350 v. H. 

§ 2
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.

Drebkau, 26.04.2016

Dietmar Horke
Bürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung
Die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Dreb-
kau am 26.04.2016 mit Beschluss Nr. 17/2016 beschlosse-
ne Erste Änderung der Satzung der Stadt Drebkau über die 
Erhebung einer Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- 
und Bodenverbandes „Oberland Calau“, des Gewässerver-
bandes Spree-Neiße und des Gewässerverbandes Kleine 
Elster-Pulsnitz wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Drebkau, 28.04.2016

Dietmar Horke 
Bürgermeister

Erste Änderung der Satzung der Stadt Drebkau 
über die Erhebung einer Umlage der  
Verbandsbeiträge des Wasser- und  

Bodenverbandes „Oberland Calau“, des  
Gewässerverbandes Spree-Neiße und des  
Gewässerverbandes Kleine Elster-Pulsnitz

Artikel 1 
Änderung der Satzung über die Erhebung einer 

Umlage der Verbandsbeiträge

Die Satzung der Stadt Drebkau über die Erhebung einer 
Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenver-
bandes „Oberland Calau“, des Gewässerverbandes Spree-
Neiße und des Gewässerverbandes Kleine Elster-Pulsnitz 
vom 01.07.2015 (veröffentlicht im Drebkauer Amtsblatt Nr.: 
14/2015 v. 18.07.2015) wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt gefasst:
§ 6 Umlagesatz
1.  Der Umlagesatz beträgt kalenderjährlich entsprechend 

den nachfolgend aufgeführten Sätzen pro qm der nach 
§ 4 ermittelten Grundstücksfläche:

 Umlagesatz €/m2

Wasser- und Bodenverband
„Oberland Calau“ 0,0009950
Gewässerverband Spree-Neiße  0,0006650
Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz  0,0007500

Artikel 2  
Inkrafttreten

Die erste Änderung der Satzung der Stadt Drebkau über die 
Erhebung einer Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- 
und Bodenverbandes „Oberland Calau“, des Gewässerver-
bandes Spree-Neiße und des Gewässerverbandes Kleine 
Elster Pulsnitz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Drebkau, 28.04.2016

Dietmar Horke
Bürgermeister der Stadt Drebkau
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Drebkau und  
der Entlastung des Bürgermeisters

Gemäß § 82 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg werden der Beschluss-Nr. 19/2016 vom 
26.04.2016 über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2011 der Stadt Drebkau sowie der Beschluss Nr. 20/2016 
über die Entlastung des Bürgermeisters öffentlich bekannt 
gemacht:
Beschluss Nr. 19/2016
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 82 
Abs. 4 der Brandenburgischen Kommunalverfassung den ge-
prüften Jahresabschluss und die Schlussbilanz für das Haus-
haltsjahr 2011.
Beratungsergebnis:
11 Ja- Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen
Beschluss Nr. 20/2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau erteilt 
dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung 
gemäß § 82 Abs. 4 der Brandenburgischen Kommunalverfas-
sung (BbgKVerf).
Beratungsergebnis:
10 Ja- Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss und die Anlagen 
und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses neh-
men. Die Einsichtnahme kann zu den allgemeinen Sprechzei-
ten der Stadtverwaltung
Montag  09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  09.00 bis 12.00 Uhr und
 13.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag  09.00 bis 12.00 Uhr und
 13.30 bis 17.00 Uhr

oder nach Vereinbarung im Finanz- und Bürgerservice
(Raum 46), Tel. Fr. Hoppe:
035602 56226 der
Stadt Drebkau
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau
erfolgen.

Drebkau 28.04.2016

D. Horke
Bürgermeister

Bekanntmachung

Durchführung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes 
„Windenergienutzung“ der Stadt Drebkau nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Drebkau haben in ihrer Sitzung am 26. April 2016 mit Be-
schluss-Nr. 25/2016 den Entwurfs- und Offenlagebeschluss 
zur 1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes 
„Windenergienutzung“ in der Fassung vom Februar 2016 ge-
billigt und zur Offenlage bestimmt. Der Beschluss wurde ein-
stimmig gefasst.
Der Entwurf des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Wind-
energienutzung“ in der Fassung vom Februar 2016 sowie der 
Entwurf der Begründung dazu (einschließlich Umweltbericht) 
liegen in der Zeit vom
6. Juni 2016 bis einschließlich 6. Juli 2016
in der Stadtverwaltung Drebkau, Spremberger Straße 61, 
03116 Drebkau im Bau-, Haupt- und Ordnungsamt,  
Zimmer 4 während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus.
Eine Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vor-
heriger telefonischer Absprache (Tel.: 035602 562-28 und -35) 
möglich.
Der Planbereich umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Dreb-
kau.
Es liegen auch die nachfolgend aufgeführten umweltbezo-
genen Informationen sowie die nach Einschätzung der Stadt 
Drebkau wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen zum Zwecke der Unterrichtung und Er-
örterung aus.
Im Umweltbericht erfolgt die Bewertung der Bestandsauf-
nahme sowie die Prognose bzw. Bewertung der Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung. Im Um-
weltbericht werden mögliche Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Schwerpunkt sind die 
Schutzgüter Tiere/Pflanzen/Biotope, Schutzgebiete, Boden/

Wasser, Klima/Luft, Kultur- und Sachgüter sowie Mensch.
Folgende wesentliche Stellungnahmen mit umweltbezoge-
nem Inhalt liegen vor und werden ausgelegt:

Landesbetrieb Forst Brandenburg (Stellungnahme vom 
24.11.2015) 
Stellungnahme mit Hinweisen auf rechtliche Bedingungen zur 
Waldinanspruchnahme

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz (Stellungnahme vom 10.12.2015)
Stellungnahme zu den Themen: Naturschutz, Artenschutz, 
Hinweise zur Tierökologischen Abstandkriterien, Schutzge-
biete, Immissionsschutz, Informationen zum Anlagenbestand, 
Wasserwirtschaft, Schutz der Grund- und Oberflächenwas-
sermessstellen

Landkreis Spree-Neiße (Stellungnahme vom 25.11.2015)
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde und der un-
teren Wasserbehörde zu den Themen: Kompensationsmaß-
nahmen Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopverbindun-
gen, Ausgleichmaßnahmen, Einstellung von vorbergbaulichen 
Grundwasserständen, dadurch mögliche Auswirkungen auf 
die Standsicherheit der WKA, Gewässerschutz, Problematik 
der Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen für die Bau 
der WKA und für Ausgleichmaßnahmen

Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ (Stellung-
nahme vom 11.11.2015)
Stellungnahme zu den Themen: Vorhandensein von Gewässer 
II. Ordnung, Hinweis auf Gewässerschutzstreifen und freien 
Zugang zum Gewässer
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Außerdem liegen folgende Gutachten, Fachbeiträge bzw. 
Untersuchungen zu umweltrelevanten Aspekten und The-
mengebieten vor:

Flächennutzungskartierung, Biotoperfassung und Wald-
funktionen (Fassung Oktober 2012)
Aufnahme des Istzustandes (Biotoptypen und Flächennut-
zung)
Forstwirtschaftliche Belange 
Regionale Vorbelastungen 
Bewertung des Ist-Zustandes

Untersuchung der Chiropterenfauna in den Gemarkungen 
Schorbus und Jehserig (Fassung Februar 2013)
Untersuchungsgebiet
Methodik
Ergebnisse der Untersuchungen
Übersicht nachgewiesener Arten
Auswertung der Ergebnisse

Ergänzung zum Gutachten (2013) bezüglich der Fleder-
mausfauna im Zusammenhang mit der Errichtung von 
Windenergieanlagen in der Gemarkung Schorbus und 
Jehserig (Fassung März 2015)
Aktualisierte Untersuchungen und Wertungen

Faunistische Untersuchung Standort Auras-Süd 
(Fassung Oktober 2013) 
Methodik und Vorgehensweise
Zug- und Rastgeschehen
Eulen
Herpetofauna

Ergebnisse und Bewertung artenschutzrechtlicher Belange 
Bewertungsgrundlagen
See-, Fisch- und Schreiadler

Wanderfalke
Rohr- und Wiesenweihe

Faunistische Untersuchung und Kartierung - Nachunter-
suchung 2014 (Fassung Dezember 2014)
Untersuchungsgebiete
Methodik und Vorgehensweise

Ergebnisse und Bewertung artenschutzrechtlicher Belange
Brutvögel im Untersuchungsgebiet
Erweiterter Untersuchungsraum, Großvögel, TAK-Arten
Gastvögel und Durchzügler 
Uhu und andere Eulenarten 
Zauneidechse und Schlingnatter

Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange
Während der Auslegefrist können von jedermann Stellung-
nahmen zu dem ausgelegten Entwurf schriftlich oder während 
der Dienstzeiten zur Niederschrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. 
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen oder 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.
Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
erfolgt parallel zur Offenlage.

Drebkau, 3. Mai 2016

D. Horke
Bürgermeister

2. Änderungssatzung zur Satzung zur Ehrung von Bürgern der Stadt Drebkau

Gemäß der §§ 4 und 28 Absatz 2 Nr. 2 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVB1. Teil I, S. 286) in ihrer jeweils gültigen Fassung 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau in 
ihrer Sitzung am 26.04.2016 mit Beschluss Nummer 26/2016 
folgende 2. Änderungssatzung zur Satzung zur Ehrung von 
Bürgern der Stadt Drebkau beschlossen:

§ 1 - Ehrung von Bürgern oder Gruppen, Vereinen, Verbän-
den oder dgl. mit besonderen Verdiensten
Der Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
Die Ehrung kann auch postum, mit sämtlichen Ehrungen 
vergleichbar mit zu Lebzeiten geehrten Bürgern, erfolgen.
Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.
Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.
Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

§ 4 - Inkrafttreten
Die 2. Änderungssatzung zur Satzung zur Ehrung von Bürgern 
der Stadt Drebkau vom 30.05.2006 tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Drebkau, den 28.04.2016

Horke
Bürgermeister
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Die 18. ordentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Drebkau findet
am 31.05.2016 
um 18.00 Uhr 
im Bürgerhaus Kausche - Saal -, An den Steinen 7, 

03116 Drebkau - OT Kausche 
statt.
Begründung gem. § 55 Abs. 1 Satz 6 Brandenburgische Kom-
munalverfassung (BbgKVerf):
Der Bürgermeister hat die Beschlüsse Nummer 06/2016, 
07/2016, 08/2016, 10/2016 und 11/2016 mit folgender Begrün-
dung beanstandet: Die angeführten Beschlussvorlagen wurden 
vom Einreicher, „Vorsitzender der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Drebkau, Herr Paul Köhne, für die Fraktionen 
CDU, SPD und DIE LINKE“ eigenständig und ohne Einbeziehung 
des Hauptverwaltungsbeamten erarbeitet.
Seitens des Hauptverwaltungsbeamten wurde nach Bekannt-
gabe des Entwurfes für die Tagesordnungspunkte durch den 
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung am 10.03.2016 
per E-Mail am 11.03.2016 „das Benehmen zu den vorgeschla-
genen Punkten für die Tagesordnung gemäß § 35 Abs. 1 BbgK-
Verf“ verweigert.
Die Verweigerung erfolgte unter anderem mit folgender Begrün-
dung: „Inhaltliche Aspekte zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten wurden mir nicht zur Kenntnis gegeben, Anträge liegen 
mir nicht vor.“ Hier wurde Bezug auf die bekannte E-Mail des 
Rechtsamtes des Landkreises Spree-Neiße vom 24.03.2016, 
Frau Wiesenberg, genommen, die ausführt: „der § 54 Abs. 1  
Nr. 1 BbgKVerf regelt, dass der Hauptverwaltungsbeamte die 
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Hauptausschus-
ses vorzubereiten hat“. Der weitere Wortlaut aus dem Potsdamer 
Kommentar ist bekannt.
Tagesordnung 
TOP A) Öffentliche Sitzung                        Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Ladung und der Anwesenheit
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/Feststellung der 

Tagesordnung 
03  Bericht des Bürgermeisters
04  Aussprache der Stadtverordneten/Ortsvorsteher zum 

Bericht des Bürgermeisters
05  Einwände gegen die Niederschrift über den öffentlichen 

Teil der Sitzung vom 26.04.2016

06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift über 
den öffentlichen Teil der Sitzung vom 26.04.2016

07  Einwohnerfragestunde
08  Anfragen der Stadtverordneten/Ortsvorsteher 
09  4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Drebkau 

vom 19.08.2014 (Vorlage-Nr. 0660/16); Beanstandung des 
Beschlusses Nummer 06/2016 durch den Bürgermeister

10  1. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014 
(Vorlage-Nr. 0663/16); 

 Beanstandung des Beschlusses Nummer 07/2016 durch 
den Bürgermeister

11  1. Änderungssatzung über die Einzelheiten der förmli-
chen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Drebkau vom 
29.07.2009 (Vorlage-Nr. 0664/16); Beanstandung des 
Beschlusses Nummer 08/2016 durch den Bürgermeister

12  Verschiedenes
TOP B) Nichtöffentliche Sitzung                         Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters
02  Aussprache der Stadtverordneten/Ortsvorsteher zum 

Bericht des Bürgermeisters
03  Einwände gegen die Niederschrift über den nichtöffentli-

chen Teil der Sitzung vom 26.04.2016
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 26.04.2016
05  Anfragen der Stadtverordneten
06  Einholung einer Rechtsschutzzusage - Betrifft die 

Kontaktaufnahme zur WGV und die Einholung einer 
Rechtsschutzzusage für die Stadt Drebkau zum Wider-
spruchsverfahren/Leistungsbescheid vom 29.12.2015 
(Vorlage-Nr. 0661/16);

 Beanstandung des Beschlusses Nummer 10/2016 durch 
den Bürgermeister

07  Akteneinsicht in beim Landkreis Spree-Neiße - Betrifft 
die Einsichtnahme in die Unterlagen zur Prüfung eines 
Disziplinarverfahrens und konkret in die Stellungnahme 
(Vorlage-Nr. 0662/16); 

 Beanstandung des Beschlusses Nummer 11/2016 durch 
den Bürgermeister

08  Verschiedenes

gez. Paul Köhne
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Drebkau

Ende der amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den Ortsteil Drebkau

Die 15. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Drebkau findet
am 02.06.2016 
um 19.00 Uhr 
in der  Kultur- und Begegnungsstätte Drebkau - Frakti-

onszimmer, Drebkauer Hauptstraße 29b, 03116 
Drebkau - OT Drebkau

statt.
Tagesordnung
TOP A) Öffentliche Sitzung                      Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/Feststellung der 

Tagesordnung 
03  Bericht des Ortsvorstehers 
04  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht des 

Ortsvorstehers 
05  Einwände gegen die Niederschrift über den öffentli-

chen Teil der Sitzung vom 31.03.2016/13.04.2016 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache der Ortsbeiratsmit-

glieder zur Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Sitzung vom 31.03.2016/13.04.2016 

07  Einwohnerfragestunde 

08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
09  Informationen zu den geplanten Veranstaltungen 2016 

im Ortsteil Drebkau 
10  Vorbereitung der Arbeitseinsätze des Ortsbeirates 

Drebkau 
11  Verschiedenes 

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung                        Vorlage-Nr.
01  Bericht des Ortsvorstehers 
02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht des 

Ortsvorstehers 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den nichtöffent-

lichen Teil der Sitzung vom 31.03.2016/13.04.2016 
04  Ergebniskontrolle und Aussprache der Ortsbeiratsmit-

glieder zur Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 31.03.2016/13.04.2016 

05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
06  Ehrung von Bürgern der Stadt Drebkau
07  Verschiedenes 

gez. Torsten Richter
Ortsvorsteher und Vorsitzender des Ortsbeirates

Ende der Amtlichen Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den Ortsteil Drebkau
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Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den OT Jehserig

Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Die 10. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Jehserig fin-
det
am 02.06.2016 
um 19.00 Uhr 
im Gutshaus Jehserig, Straße am Park 9, 03116 Drebkau 

- OT Jehserig 
statt.
Tagesordnung
TOP A) Öffentliche Sitzung                       Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/Feststellung der 

Tagesordnung 
03  Bericht der Ortsvorsteherin
04  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht der 

Ortsvorsteherin   
05  Einwände gegen die Niederschrift über den öffentli-

chen Teil der Sitzung vom 17.03.2016 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 17.03.2016 

07  Einwohnerfragestunde
08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder
09  Allgemeine Informationen der Ortsvorsteherin aus dem 

Ortsteil Jehserig und den Gemeindeteilen
10  Verschiedenes

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung                        Vorlage-Nr.
01  Bericht der Ortsvorsteherin
02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht der 

Ortsvorsteherin
03  Einwände gegen die Niederschrift über den nichtöf-

fentlichen Teil der Sitzung vom 17.03.2016
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift 

über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 
17.03.2016

05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
06  Verschiedenes 
 
gez. Petra Nowka
Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Ortsbeirates

Ende der Amtlichen Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den Ortsteil Jehserig

Stellenausschreibung
Die Stadt Drebkau sucht für den Bereich Kindertagesstätten zum 01.07.2016 zwei

staatlich anerkannte Erzieherinnen/ staatlich anerkannte Erzieher.

Die Stellen sind zunächst befristet als Krankheitsvertretung. 
Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Vergütung erfolgt 
nach Entgeltgruppe S 8a. Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt voraussichtlich 32 Stunden und kann aufgrund der 
Stichtagsmeldungen der Kinderzahlen in den Einrichtungen 
jeweils im Rahmen bis zu 40 Stunden angepasst werden.

Die Bewerberinnen/die Bewerber sollten folgende Voraus-
setzungen erfüllen:
- staatliche Anerkennung als Erzieherin/Erzieher
- fundierte Kenntnisse im pädagogischen und organisato-

rischen Bereich
- offenes, freundliches Wesen
- Teamfähigkeit
- Flexibilität, Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit
- PC-Kenntnisse
- Fähigkeit zum Spiel eines Musikinstrumentes.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Zeugniskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis) senden Sie 
bitte bis zum  15.06.2016 unter dem Kennwort „Erzieher“ auf 
dem Postweg an die

Stadt Drebkau
Bau- Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau.
 
oder per E- Mail an muth@drebkau.de.

Bitte fügen Sie für auf dem Postweg gesandte Bewerbungs-
unterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei!

Horke
Bürgermeister
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Stellenausschreibung
Die Stadt Drebkau sucht zum 1. Juli 2016 eine/einen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter für das Sekretariat des Bürgermeisters.

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden. 
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 30.06.2017.

Die Stelle ist eingruppiert in Entgeltgruppe 5 TVöD.

Ihre Aufgaben:
- Führung von Schriftverkehr und verantwortliche Korres-

pondenz für den Bürgermeister
- Terminplanung und -überwachung
- allgemeine Bürotätigkeiten (Posteingang, Postausgang, 

Telefonvermittlung)
- selbstständige Wahrnehmung von Organisations- und  

Koordinierungsaufgaben
- Erstellung von Präsentationen 
- Protokollführung
- Vertretungsaufgaben im kommunalen Sitzungsdienst

Wir erwarten eine engagierte, verantwortungsbewusste und 
freundliche Persönlichkeit. Sie muss selbstständig, zielstrebig 
und strukturiert arbeiten. 

Die/der Bewerber/in muss über eine Ausbildung im bürotech-
nischen bzw. kaufmännischen bzw. verwaltungsfachlichen 
Bereich verfügen. 
Erwartet werden: 
- hervorragende Beherrschung der deutschen Sprache in 

Ausdruck und Schrift
- fundierte und anwendungsbereite EDV-Kenntnisse, insbe-

sondere im MS-Office

- Beherrschung der Protokollierung
- sehr gute Kommunikationsfähigkeit
- Diskretion und beste Umgangsformen
- Flexibilität und Kundenorientierung
- Teamfähigkeit
- Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit
- Führerschein Klasse B und Fahrbereitschaft

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
Zeugniskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis) sowie mit 
detaillierten Ausführungen zu beruflichen Erfahrungen und 
Tätigkeiten zur Wahrnehmung der beschriebenen Anforde-
rungen senden Sie bitte bis zum  30.05.2016 unter dem Kenn-
wort „Sekretariat“ auf dem Postweg an die

Stadt Drebkau
Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau 

oder per E- Mail an muth@drebkau.de.
 
Bitte fügen Sie für auf den Postweg gesandte Bewerbungs-
unterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei!

Horke
Bürgermeister

Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen
Ortsteil Casel Telefonisch erreichbar unter 0175 2935931 oder 035602 22024
 Ortsvorsteherin Frau Sabine Rescher
Ortsteil Domsdorf Telefonisch erreichbar unter 035602 986 oder 0175 2939889
 Ortsvorsteher Herr Hans Jürgen Kubaczyk oder in dringenden Fällen
 Herr Siegfried Krengel 035602 20814
Ortsteil Drebkau Telefonisch erreichbar unter 0175 2935929
 Ortsvorsteher Herr Torsten Richter
Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 035602 21934 oder 0175 2940522
 Ortsvorsteherin Frau Ilona Höfig
Ortsteil Jehserig Telefonisch erreichbar unter 0175 2941904 oder 035602 21662
 Ortsvorsteherin Frau Petra Nowka
Ortsteil Kausche Telefonisch erreichbar unter 0151 14538921
 Ortsvorsteher Herr Steffen Junge
Ortsteil Laubst Telefonisch erreichbar unter 0175 2942012
 Ortsvorsteherin Frau Ute Schmidt
Ortsteil Leuthen Telefonisch erreichbar unter 035602 23536
 Ortsvorsteher Herr Hans-Eberhard Heßmer
Ortsteil Schorbus Sprechstunde jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 18.00 - 19.00 Uhr 
 im Vereinshaus Schorbus
 Telefonisch erreichbar unter 0151 40790233
 Ortsvorsteher Herr Frank Schätz
Ortsteil Siewisch Telefonisch erreichbar unter 0175 2943092
 Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau
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Mitteilungen der Stadt Drebkau für den Ortsteil Domsdorf

Einladung 

zur Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Domsdorf/Steinitz

Hiermit werden alle Eigentümer der jagdlich genutzten Flä-
chen des Jagdbezirkes in den Gemarkungen Domsdorf und 
Steinitz zur Genossenschaftsversammlung eingeladen. 
Termin:  18. Juni 2016
Ort:  Domsdorf, Neupetershainer Str. 8, „RASTHOF 

DOMSDORF“ 
Beginn:  18.00 Uhr 
Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand
2.  Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschluss-

fähigkeit/Feststellung der Anwesenheit mit Angabe des 
Flächenanteils

3. Bericht des Vorsitzenden/Information zur Genossen-
schaftsversammlung am 02.04.2016

4. Vorschläge zur Änderung der Satzung der Jagdgenos-
senschaft Domsdorf/Steinitz

5. Beschluss zur Änderung der Satzung der Jagdgenossen-
schaft Domsdorf/Steinitz

6. Wahl des neuen Vorstandes und des Kassenführers
7. Wahl der Rechnungsprüfer
8. Diskussion/Verschiedenes

Der Jagdvorstand 

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau für den Ortsteil Domsdorf

Zeit für Veränderung - Zeit für 
Ihr neues Haus in Leuthen

Die Stadt Drebkau bietet Ihnen im Ortsteil Leuthen Möglich-
keiten, Ihre Träume vom eigenen Haus zu verwirklichen. Hier-
für stehen im Bebauungsgebiet „Hinter den Gärten“ attraktive 
Bauplätze zu fairen Preisen zur Verfügung.
Der Ortsteil Leuthen der Stadt Drebkau bietet seinen Bewoh-
nern den Erholungswert des ländlichen Raumes und durch sei-
ne Nähe zu Cottbus die Vorteile eines Oberzentrums.
Die voll erschlossenen Grundstücke haben Größen von 800 bis 
1.600 m2. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen 
Ihnen eine individuelle Bebauung mit Ein- und Zweifamilien-
häusern. 
Haben Sie Interesse an unserem attraktiven Angebot? Dann 
richten Sie Ihre Anfrage doch persönlich an die Leiterin des 
Bau-, Haupt- und Ordnungsamtes, Frau Menzel-Neumann.
Kontaktdaten: Stadt Drebkau
 Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
 Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau
 Tel./Fax: 035602 562-0/-60
 E-Mail: menzeln@drebkau.de
Gern steht Ihnen Frau Menzel-Neumann auch für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin!


